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Ä 001 Gabi Schmidt, Jutta Ahrweiler und Kolleg/innen

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Angenommen in geänderter Fassung

Soziale Marktwirtschaft durch Unternehmensmitbestimmung in Deutschland und Europa
sichern und fortentwickeln

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Einfügung 3.3. nach Punkt 3.2., die folgenden Punkte werden 3.4. und 3.5.

3.3. Mitbestimmung in öffentlich-rechtlichen Rechtsformen
ermöglichen

In den öffentlich-rechtlichen Rechtsformen werden öffentliche Einrichtungen wirtschaftlich geführt, aber ohne Unter
nehmensmitbestimmung. Diese Rechtsformen werden auch genommen, um die Unternehmensmitbestimmung, wie
sie im privat-rechtlichen Unternehmen existiert, zu umgehen.

Deshalb fordert der DGB für öffentlich-rechtliche Rechtsformen, wie z. B. für Anstalten des öffentlichen Rechts, Auf
sichtsgremien (z.B. Verwaltungs- oder Aufsichtsräte) mit mindestens einer Drittelbeteiligung der ArbeitnehmerInnen
vorzusehen.

Ähnliche Regelungen sind für die Betriebsausschüsse
in Eigenbetrieben oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen aufzunehmen. Auch in Beiräten oder anderen
Gremien, die bei öffentlichen Einrichtungen bei Bund, Länder und Gemeinden über die betrieblichen Geschicke zu
befinden haben, ist mindestens eine Drittelbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorzusehen.


